
Die von der Bundes-
regierung geplante
Dienstrechtsreform
verzögert sich offen-
sichtlich. Bis zum Re-
daktionsschluss lie-
gen noch keine Ent-
würfe vor. Der dbb
Bundesvorsitzende
Peter Heesen erin-
nerte daran, dass der
dbb bereits 2004 mit
dem Eckpunktepa-
pier „Neue Wege im
öffentlichen Dienst“
einen Vorschlag für
einen modernen öf-
fentlichen Dienst mit
leistungsgerechten
Bezahlungs- und Kar-
rierestrukturen un-
terbreitet hatte. Die
Verkehrsgewerk-
schaft GDBA hat vor-
sorglich ihre wesent-
lichen Standpunkte
und Forderungen
beim dbb beamten-
bund und tarifunion
eingebracht.

N
ach dem die umstritte-
ne Föderalismusre-
form in Kraft getreten
ist, hält die Verkehrs-
gewerkschaft GDBA

in Anbetracht der vollzogenen
Verfassungsänderungen eine
Dienstrechtsreform für Bundes-
beamte nicht mehr für eilbedürf-
tig. Eine Reform lässt sich nur
basierend auf Vertrauen und vor
allem nur mit den Beschäftigten
erfolgreich umsetzen. Unab-
hängig davon wird eine Moder-
nisierung des Beamtenrechts
mit etwaigen weiteren Ein-
schnitten für die Beamtenschaft
strikt abgelehnt.

Deshalb ist es nach Auffassung
der Verkehrsgewerkschaft
GDBA vordringlich, die Maß-
nahmen aus der Entschließung
des dbb Bundeshauptvorstands
vom 8. Mai 2006 umzusetzen
(wir berichteten in der Juni-Aus-
gabe). Die darin enthaltenen
„Ziele für Nachverhandlungen“
sind nunmehr mit Nachdruck
einzufordern.

Als ersten Schritt zur Anhebung
der dringend nachbesserungs-
bedürftigen Einkommenssituati-
on hat die Verkehrsgewerkschaft
GDBA wiederholt die sofortige
Umsetzung der Einmalzahlun-
gen für Beamte sowie auch für
Versorgungsempfänger durch
eine Abkoppelung von der ge-
planten Dienstrechtsreform ge-
fordert. Seit 2005 warten die Be-
amtinnen und Beamten des
Bundes vergebens auf die ihnen
zustehende Einkommensanpas-
sung; die Einmalzahlungen für
die Tarifbeschäftigten im öffent-
lichen Dienst werden bereits
seit 2005 gezahlt. 

Stattdessen sinken die Bezüge
der Beamtinnen und Beamten,
da die Bundesregierung die
jährliche Sonderzahlung – trotz

aller Proteste – einseitig und un-
gerechtfertigt bis zum Jahr 2010
halbiert hat. Deshalb, und ange-
sichts der bereits vollzogenen
Kürzungen in der Versorgung,
hält die Verkehrsgewerkschaft
GDBA die Einbeziehung der
Versorgungsempfänger unbe-
dingt für erforderlich.

Die Ausgestaltung der beabsich-
tigten leistungsbezogenen Be-
zahlung ausschließlich als „on
top-Leistung“ muss nunmehr
selbstverständlich sein. Dies gilt
ebenso für den Verzicht auf wei-
tere pauschale Stellenkürzun-
gen.

Familienzuschlag
Die Verkehrsgewerkschaft
GDBA fordert den Erhalt des Fa-
milienzuschlags, insbesondere
für alle jetzigen Beamten (Akti-
ve und Ruheständler), die an-
spruchsberechtigt sind. Die in
dem Entwurf des früheren Struk-
turreformgesetzes (StruktRe-
formG) angedachten Kürzun-
gen wurden und werden von der
Verkehrsgewerkschaft GDBA
abgelehnt. Gerade für Beamte in
der unteren und mittleren Be-
zahlungsebene hat der Famili-
enzuschlag eine exponierte fa-
milienpolitische Bedeutung, die
im Übrigen auch höchstrichter-
lich bestätigt wurde. Der aus-
drücklich an den Familienstand
anknüpfende ehegattenbezoge-
ne Bestandteil des Familienzu-
schlags (Verheiratetenzuschlag)
besitzt in erster Linie eine sozia-
le, nämlich familienbezogene
Ausgleichsfunktion. Er dient der
Förderung der Familie, dem in-
nerfamiliären Leistungsaus-
gleich und der Unabhängigkeit
der verheirateten Bamten im In-
teresse der Funktionsfähigkeit
des Staates. Der kinderbezoge-
ne Bestandteil des Familienzu-

schlags leistet einen Beitrag zu
der aus Erziehung und Betreu-
ung von Kindern folgenden er-
heblichen finanziellen Belas-
tung und darf daher von vorn-
herein nicht zur Diskussion ste-
hen.

Arbeitszeit
Bezüglich der Arbeitszeit für Be-
amtinnen und Beamte fordert
die Verkehrsgewerkschaft
GDBA auf der Grundlage der
Einführung des neuen TVöD
weiterhin eine Angleichung der
Arbeitszeit für die Bundesbeam-
ten in Richtung derzeit durch-
schnittlich 39 Wochenstunden.
Die Arbeitszeitverordnung für
Beamte des Bundes (AZV) sollte
sich insoweit im Wesentlichen
an den mit dem Bund im TVöD
vereinbarten Zeiten orientieren.
Diesbezüglich ist eine Anpas-
sung der AZV erforderlich.

Altersteilzeit
Zu den bereits erfolgten ein-
schränkenden Regelungen der
Altersteilzeit nach § 72 b Bun-
desbeamtengesetz (BBG) sei an
die Beschlusslage des letzten
Gewerkschaftstages erinnert,
wonach die seitherigen Alters-
teilzeitmöglichkeiten zumin-
dest erhalten bleiben sollen. Bei
den sogenannten Stellenabbau-
bereichen – also auch im gesam-
ten BEV-Bereich – konnten Ein-
schränkungen bisher weitge-
hend vermieden werden (wir be-
richteten in der April-Ausgabe).
In Ermangelung von Alternati-
ven im Zusammenhang mit der
geführten Diskussion um die
Heraufsetzung des Rentenein-
trittsalters und die wirkungsglei-
che Übertragung ins Beamten-
recht – welche im Übrigen an-
gesichts der hohen Arbeitslosig-
keit und des sich abzeichnenden
weiteren Stellenabbaus abge-
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lehnt wird – fordert die Verkehrs-
gewerkschaft GDBA die Beibe-
haltung der Altersteilzeit und
die Aufhebung der Befristung.
Die Altersteilzeit an sich hat 
im Übrigen eine wichtige 
arbeitsmarktpolitische Bedeu-
tung.

Funktions- und leistungs-
orientierte Bezahlung
Die Bezahlung muss funktions-
orientiert auf der Grundlage der
ausgeübten Tätigkeit – entspre-
chend der Stellenbeschreibung
und der darin enthaltenen Be-
wertung – erfolgen. Die Ver-
kehrsgewerkschaft GDBA for-
dert eine Honorierung bei der
Wahrnehmung höherwertiger
Funktionen mit dem Ziel der
daraus resultierenden Bezah-
lung durch Beförderung. Da-
durch würde der Aspekt der
„Funktionsorientierung“ aus
den Reformeckpunkten umge-
setzt. 

Sollten Situationen auftreten, in
denen sich der Anspruch auf Be-
soldung aus dem höherwertigen
Amt (Beförderung) ausnahms-
weise nicht realisieren lässt,
muss in Anlehnung an die Mög-
lichkeit der derzeitigen Gewäh-
rung von Funktionszulagen ab
dem siebten Monat der ununter-
brochenen Wahrnehmung, für
Fälle, in denen höhere Funktio-
nen über einen längeren Zeit-
raum (mehr als sechs Monate)
wahrgenommen werden, eine
entsprechende Zulage definitiv
gewährt werden. Zielrichtung
ist es, den Beschäftigten auch
Perspektiven und Leistungsan-
reize zu eröffnen, wenn auf-
grund der Wahrnehmung von
höherwertigen Aufgaben eine
Beförderung ausnahmsweise
nicht möglich ist.

Ferner gehört dazu auch die Re-
form des Laufbahnsystems im
Sinne der vom dbb entwickelten
Einstiegslaufbahn. Danach gilt
im Laufbahnrecht im Wesentli-
chen der Einstieg nach Vor- und
Ausbildung oder einer anderen
Art der beruflichen Qualifikati-
on. Die weitere berufliche Ent-
wicklung ist weitgehend leis-
tungsorientiert und ohne die

derzeitigen Laufbahnschranken
möglich. Die Karriere orientiert
sich vorrangig an der wahrge-
nommenen Funktion und an der
individuellen Leistung. In die-
sem Zusammenhang gewinnt
der Ausbau der Fortbildung an
Bedeutung. Entsprechende ar-
beitsplatz- und mitarbeiterbe-
zogene Aus- und Fortbildungs-
angebote des Dienstherrn wer-
den vorausgesetzt.

Verfahren zur 
Leistungsbewertung
Insbesondere von der Einfüh-
rung neuer transparenter Beur-
teilungsverfahren dürfte auch
entscheidend die Akzeptanz mit
Blick auf eine leistungsgerechte
Bezahlung abhängen. Dafür
sollten bestimmte Rahmenvor-
gaben festgeschrieben werden,
zum Beispiel objektive und
nachvollziehbare Bewertungs-
kriterien, Bewertungsintervall
von längstens zwei Jahren. Leis-
tungsanforderungen sind ge-
meinsam mit den Mitarbeitern –
zusammen mit der Personalver-
tretung – zu entwickeln, die Ein-
richtung einer Schiedsstelle für
Konfliktlösungen wird ebenfalls
gefordert. Die Einführung der
neuen Verfahren zur Leistungs-
bewertung muss vor Beginn der
leistungsorientierten Bezahlung
erfolgen.

Zurruhesetzung wegen
Dienstunfähigkeit
Die geltenden Regelungen dür-
fen nicht weiter verschärft wer-
den. Die Möglichkeiten der an-
derweitigen Verwendung sind
bereits ausgeschöpft. Die dem
Grunde nach für beide Seiten
sinnvolle Möglichkeit eines An-
trages des Beamten auf Verset-
zung in den Ruhestand wegen
Dienstunfähigkeit (gemäß § 43
Abs. 1 BBG) muss erhalten blei-
ben; die im ursprünglichen Ent-
wurf des Strukturreformgesetzes
vorgesehene Streichung hält die
Verkehrsgewerkschaft GDBA
für überflüssig. Der Vorteil liegt
in der erheblichen Abkürzung
und Vereinfachung des Verfah-
rensablaufs, welcher von Seiten
des Dienstherrn, gerade aus
Kostengründen, immer wieder

gefordert wurde. Die mate-
riellen Anforderungen an 
die Dienstunfähigkeit wer-
den nämlich davon nicht be-
rührt.

Begrenzte 
Dienstfähigkeit
Die Regelung basiert nach An-
sicht der Verkehrsgewerkschaft
GDBA nicht auf dem Beamten-
recht im traditionellen Sinne. Es
stellt sich damit die Frage, ob sie
mit Art. 33 Abs. 5 Grundgesetz
(GG), in dem die Grundsätze
des Berufsbeamtentums in der
Verfassung verankert sind, über-
haupt konform geht. Einiges
spricht dafür, dass es mit der ver-
fassungsrechtlich garantierten
Alimentationspflicht nicht ver-
einbar ist, den Beamten gegen
seinen Willen auf Teilzeitbe-
schäftigung und finanziell auf
die erdiente Versorgung zu 
setzen. Ungeachtet dessen 
dürfte nach Auffassung der Ver-
kehrsgewerkschaft GDBA eine
Regelung ohne eine ergänzen-
de Besoldungsleistung in ho-
hem Maße verfassungswidrig
sein.

Einstweiliger 
Ruhestand
Die geltenden Regelungen sind
nach Auffassung der Verkehrs-
gewerkschaft GDBA reformbe-
dürftig. Gerade mit Blick auf die
ausgeweiteten Möglichkeiten
einer anderweitigen Verwen-
dung der Beamtinnen und Be-
amten sollten auch für den be-
troffenen Personenkreis solche
Möglichkeiten unbedingt Priori-
tät haben. Ein dauerhaftes Fest-
halten an den bisherigen groß-
zügigen Regelungen erscheint
daher keinesfalls mehr zeitge-
mäß.

Zusammenfassend ist festzuhal-
ten, dass es der Verkehrsgewerk-
schaft GDBA und deren Mitglie-
dern darauf ankommt, dass eine
Dienstrechtsreform nicht (wie-
der) zu Lasten der Beschäftigten
geht. Hierzu gehört auch ein
umfassender Bestandsschutz für
die vorhandenen Beamtinnen
und Beamten sowie für Versor-
gungsempfänger. j.m.
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Verfall von
Erholungsur-
laub für Bun-
desbeamte
Treten also nach der Urlaubs-
genehmigung entsprechende
dienstliche Umstände ein,
die die Anwesenheit des Be-
amten oder der Beamtin er-
fordern, so müsste im Extrem-
fall sogar bereits angetretener
Urlaub abgebrochen wer-
den. Auch dies ändert dann
nichts an der genannten Aus-
schlussfrist.

Urlaub ansparen zur 
Kinderbetreuung
An dieser Stelle sei erwähnt,
dass die Erholungsurlaubs-
verordnung seit April 1997
auch die Möglichkeit vor-
sieht, auf Antrag einen Teil
des Urlaubs, der einen Zeit-
raum von vier Wochen über-
steigt, zur Kinderbetreuung
anzusparen. Dies ist möglich,
solange für mindestens ein
Kind unter 12 Jahren die Per-
sonensorge zusteht. Der Be-
amte kann das Ansparen von
noch zustehenden Urlaubs-
tagen auch noch nach Ablauf
des Urlaubsjahres beantra-
gen. Allerdings muss dies we-
gen der genannten Verfalls-
frist bis spätestens 30. Sep-
tember des Folgejahres ge-
schehen. Auch hier gilt, dass
dienstliche Belange bei der
Urlaubsgewährung zu be-
rücksichtigen sind. Einzelhei-
ten dazu sind in § 7a EUrlV
geregelt.

Die Anwendung von eventu-
ellen tariflichen Regelungen
im DB-Konzern kann nicht zu
einer anderen Interpretation
für die zugewiesenen Beam-
tinnen und Beamten führen.
Für diese sind die beamten-
rechtlichen Bestimmungen
der Erholungsurlaubsverord-
nung maßgebend.

j.m.
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